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	Beschlüsse der VDH-Agility-Kommission

	Die VDH-Agility-Kommission hat folgende Beschlussempfehlungen erarbeitet, denen zugestimmt wurde und die ab dem Sportjahr 2004 umzusetzen sind: 

Starts von Beginnern und Senioren in termingeschützten Turnieren: Im gültigen Regelwerk 2002 ist ein "offener Jumping" oder ein "Agility offen" nicht mehr erwähnt. Der Jumping ist immer in den Klassen 1 bis 3 anzubieten. Das Spiel ist nicht eingeschränkt für bestimmte Klassen. Die Beginner und Senioren könnten an dem Spiel teilnehmen. Das Spiel (z.B. Spiele, Monopoly, Power and Speed, Double Duck.....) können nicht als offener Jumping oder Agility offen gestellt werden. Sofern das Spiel termingeschützt ist, hat der Veranstalter die Verpflichtung, dem A-LR bekannt zu geben, ob Beginner und/oder Senioren dazu gemeldet sind. Der A-LR wird dies bei Festsetzung der Sprunghöhen und Einsatz der Geräte berücksichtigen. Ein Spiel ist nur nach den Kategorien L, M und S, nicht aber nach Klassen zu unterteilen. Es wird dringend empfohlen, dass alle Verbände das Startgeld für Läufe in den Klassen Beginner, Senioren, A1-A3 und J1-J3 auf jeweils 5 Euro zu begrenzen und das Spiel mit 2,50 Euro zu limitieren. So kann jeder Starter selbst festlegen, wie viele Läufe er machen möchte und wird nicht animiert, ein Gesamtstartgeld "abzulaufen". 

Quelle: HG DVG Lünen, Sept. 2003 


	Die nachstehenden Punkte sind nur Erinnerung an bereits bestehende Beschlüsse und sind daher auch sofort umzusetzen: 

Aus gegebener Veranlassung wird erneut darauf verwiesen, dass es nicht erlaubt ist: 

· nach einem Agility-Seminar während der Woche und/oder Samstag eine termingeschützte Prüfung mit einem A-LR durchzuführen. Diese Entscheidung wurde vor einigen Jahren bereits getroffen, um die Chancengleichheit aller Starter zu wahren und den Teilnehmern des Seminars hier keinen Vorteil zu gewähren.
VDH-Sachkundeschulungen für Ausbilder in einem Verein/Verband durchzuführen, der nicht der AZG als Mitglied angehört. Multiplikatoren für diese Seminare wurden zentral vom VDH geschult und von den AZG-Mitgliedern in diese Schulung entsandt.

Vereinen, die Agility-Turniere durchführen, ist es gestattet, nach einer jeweils abgeschlossenen Prüfung in einer Klasse (Beginner, A1, A2 oder A3) eine Siegerehrung durchzuführen und den Startern dieser Klasse auch die Prüfungspapiere auszuhändigen. Die Entscheidung, so oder anders zu verfahren, liegt beim Veranstalter. Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Teilnahme an der Siegerehrung zwingend zum Wettkampf gehört. Zuwiderhandlungen können zu nachträglicher Disqualifikation führen.

Leistungsrichtern ist es nur gestattet, Prüfungsergebnisse der Sparten Begleithund, Agility und Jumping in die Leistungsnachweise der prüfungsberechtigten VDH-Mitglieder (SV, dhv, ADRK, DV, RZVH, PSK, BK, IBC, KfT, DBC, DMC, CfBrH, DKBS, CBP, VDP gemäß VDH-Regelwerk einzutragen. Allen anderen Sportler, die über einen Mitgliedsausweis ihre Mitgliedschaft zu einem VDH-Mitglied nachweisen können, ist Starterlaubnis in Wettkämpfen zu erteilen und auf Verlangen eine Prüfungsbescheinigung über die erbrachten Leistungen auszustellen. 

Christa Bremer
3. Präsidentin VDH
Quelle: HG DVG Lünen, Sept. 2003 



	Änderungen: Agility-Regeln - national - gültig ab 1.1.2002

	Folgende Voraussetzungen sind ab 1.Januar 2002 zu erfüllen, um in der Sparte Agility starten zu können:
Alle Hunde müssen tätowiert oder mit einem Chip versehen sein.
Alle Hunde müssen auf den Leistungsurkunden ein Messergebnis nachweisen, welches nicht älter als Dezember 2000 ist.

1. Prüfungsklasse A 1
Der Hund muss die VDH-Begleithundprüfung (alternativ Begleithundprüfung A) abgelegt haben und 18 Monate alt sein.

2. Prüfungsklasse A 2
Aufstieg in die Klasse 2: Der Hund muss in der A 1 dreimal eine Platzierung (Platz 1 bis 3) mit vorzüglichem Ergebnis ohne Fehler unter mindestens zwei verschiedenen VDH-Richtern in einer VDH-geschützten Veranstaltung erbracht haben.
Abstieg aus der Klasse 2 in die Klasse 1 ist freiwillig. Für einen erneuten Aufstieg sind die oben genannten Bedingungen erneut zu erfüllen.

3. Prüfungsklasse A 3
Aufstieg in die Klasse 3: Der Hund muss in der A2 dreimal eine Platzierung (Platz 1 bis 3) mit vorzüglichem Ergebnis ohne Fehler unter mindestens zwei verschiedenen VDH-Richtern in einer VDH-geschützten Veranstaltung erbracht haben.
Abstieg aus der Klasse 3 in die Klasse 2 ist freiwillig. Für einen erneuten Aufstieg sind die oben genannten Bedingungen erneut zu erfüllen.

Hunde, die nach dem alten Regelwerk bereits im Jahr 2001 in der Prüfungsstufe A 2 geführt wurden (auch dann, wenn kein Ausbildungskennzeichen erzielt wurde) und dieses auch durch Eintragung in die Leistungsurkunde belegen können, sind berechtigt, auch 2002 in A 2 geführt zu werden.
Für Hunde , die das Jahr 2001 in der Stufe A 1 abschließen, gilt, dass sie nur dann ab Januar 2002 in der A 2 geführt werden dürfen, wenn sie den Aufstieg nach den o.g. gültigen Regeln erzielt haben. 

Christa Bremer 
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